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 Entscheidungserhebliche Gründe 
 

 
zum Beschluss des ergänzten Bewertungsausschusses nach 

§ 87 Abs. 5a SGB V in seiner 56. Sitzung (schriftliche  

Beschlussfassung) zur Vergütung der Leistungen der ambulan-

ten spezialfachärztlichen Versorgung nach § 116b Abs. 6 Satz 8 

SGB V mit Wirkung zum 1. Juli 2020  
 

 

1. Rechtsgrundlage 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und 

der GKV-Spitzenverband vereinbaren im ergänzten Bewertungsausschuss gemäß  

§ 87 Abs. 5a SGB V Anpassungen des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM) zur 

Vergütung der Leistungen der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung (ASV) ge-

mäß § 116b Abs. 6 Satz 9 SGB V. 

2. Regelungshintergründe 

Gemäß Beschluss des ergänzten erweiterten Bewertungsausschusses nach  

§ 87 Abs. 5a SGB V in seiner 1. Sitzung am 20. Juni 2014 zur Vergütung der Leistungen 

der ASV gemäß § 116b Abs. 6 Satz 8 SGB V, zuletzt geändert durch den Beschluss des 

ergänzten Bewertungsausschusses in seiner 9. Sitzung am 6. Juni 2016, stellen die im 

Appendix - Abschnitt 1 aufgeführten EBM-Positionen die abrechnungsfähigen Gebüh-

renordnungspositionen nach § 116b Abs. 6 Satz 8 SGB V dar. Dies gilt nach Nummer 3 

des zuvor genannten Beschlusses bis der ergänzte Bewertungsausschuss den EBM ge-

mäß § 116b Abs. 6 Satz 9 SGB V angepasst hat. Zudem regelt der Beschluss, dass neu 

in den EBM aufgenommene Gebührenordnungspositionen, die den Inhalt von in Ab-

schnitt 1 des Appendix der jeweiligen Konkretisierung der ASV-RL aufgeführten Gebüh-

renordnungspositionen ganz oder teilweise ersetzen und keine neuen ärztlichen Leis-

tungen enthalten, nach entsprechendem Beschluss durch den ergänzten Bewertungs-

ausschuss in der ASV ebenfalls abgerechnet werden können.  

Der in den Anlagen 1.1 a) onkologische Erkrankungen – Tumorgruppe 1: gastrointesti-

nale Tumoren und Tumoren der Bauchhöhle, 1.1 a) onkologische Erkrankungen – Tu-

morgruppe 2: gynäkologische Tumoren, 1.1 a) onkologische Erkrankungen – Tumor-

gruppe 3: urologische Tumoren, 1.1 a) onkologische Erkrankungen – Tumorgruppe 4: 

Hauttumoren, 1.1 a) onkologische Erkrankungen – Tumorgruppe 5: Tumoren der Lunge 
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und des Thorax, 1.1 b) rheumatologische Erkrankungen, 2 a) Tuberkulose und atypische 

Mykobakteriose, 2 b) Mukoviszidose (zystische Fibrose), 2 c) Hämophilie, 2 e) schwer-

wiegende immunologische Erkrankungen - Erkrankungsgruppe 1: Sarkoidose,  

2 h) Morbus Wilson, 2 k) Marfan-Syndrom, 2 l) Pulmonale Hypertonie und 2 o) ausge-

wählte seltene Lebererkrankungen der ASV-RL anhand der Gebührenordnungspositio-

nen des EBM spezifizierte Behandlungsumfang (Appendix - Abschnitt 1) basiert auf ei-

nem nicht mehr gültigen Stand des EBM. Aufgrund des Beschlusses des Bewertungs-

ausschusses nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V in seiner 507. Sitzung (schriftliche Be-

schlussfassung) Teil A zur Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM) 

mit Wirkung zum 1. Juli 2020 werden die abrechnungsfähigen Gebührenordnungsposi-

tionen in der ASV an den aktuellen Stand des EBM angepasst. Eine Änderung des vom 

Gemeinsamen Bundesausschuss spezifizierten Behandlungsumfangs gemäß § 5 der 

ASV-RL in den oben genannten Anlagen der ASV-RL erfolgt hierdurch nicht. 

Bei den oben genannten ASV-Indikationen erfolgt die Aufnahme der zum  

1. Juli 2020 im EBM abrechnungsfähigen Kostenpauschalen 40460 (Kostenpauschale 

bei Verwendung einer Einmal-Hochfrequenzdiathermieschlinge), 40461 (Kostenpau-

schale bei Verwendung einer Einmal-Probenentnahmezange) und 40462 (Kostenpau-

schale bei Verwendung eines Clips inkl. Einmal-Endo-/Hämo-Clipapplikator) basierend 

auf dem EBM in der mit Wirkung zum 1. Juli 2020 in Kraft tretenden Fassung für die 

Verwendung von endoskopischem Zusatzmaterial als Einmalprodukte im Zusammen-

hang mit den ärztlichen Leistungen verschiedener Gebührenordnungspositionen (GOP) 

im EBM. 

Grund für die Aufnahme der GOP ist die Umstellung von Mehrwegmaterial auf Einmal-

material. Entsprechend erfolgt durch den Beschluss des Bewertungsausschusses nach 

§ 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V in seiner 507. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung) Teil A 

zur Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM) mit Wirkung zum 1. Juli 

2020 eine Absenkung der Bewertungen der  Leistungen, die Kosten für mehrfach ver-

wendbare Instrumente einschließlich der Kosten für deren Aufbereitung enthalten.  

 

3. Inkrafttreten 
 
Der Beschluss tritt mit Wirkung zum 1. Juli 2020 in Kraft. 
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